
BÜRGERENTSCHEID „ZUKUNFT DER B2“
ERLÄUTERUNG MUSTERSTIMMZETTEL

MUSTER

rot 0/95/96/0
blau85/45/0/0

STIMMZETTEL 
FÜR DIE BÜRGERENTSCHEIDE 

in der Stadt Fürstenfeldbruck
am 18.01.2026

Bürgerentscheid 1
Ratsbegehren
„B2 raus aus der Innenstadt“

Sind Sie dafür, dass die B2 aus der Innen-
stadt auf die jetzige LKW-Umfahrung (Os-
kar-von-Miller-Straße, Fürstenfelder Straße, 
Äußere Schöngeisinger Straße) verlegt wird 
und die Stadt dazu eine Umwidmungsver-
einbarung mit dem Staatlichen Bauamt ab-
schließt, um so die Innenstadt dauerhaft 
vom Schwerlastverkehr zu entlasten und 
um die Gestaltungshoheit für die gesamte 
Innenstadt, einschließlich unserer histori-
scher Amperbrücke, zu erhalten?

Sie haben hier eine Stimme.
 
 Ja Nein 

Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer 
miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: 

Welche Entscheidung soll dann gelten?

Sie haben hier eine Stimme.
 
B2 raus aus der Innenstadt Verbleib der B2 – keine Umwidmung  
  städtischer Straßen
 
 Bürgerentscheid 1 Bürgerentscheid 2
 Ratsbegehren Bürgerbegehren
 

 

Bürgerentscheid 2
Bürgerbegehren
„Verbleib der B2 – keine Umwidmung 
städtischer Straßen“
 
Sind Sie dafür, dass die Stadt Fürstenfeld-
bruck alle rechtlichen Möglichkeiten aus-
schöpft, um die Umwidmung der kommu-
nalen Straßen Oskar-von-Miller-Straße, 
Fürstenfelder Straße und Äußere Schön-
geisinger Straße in eine Bundesstraße zu 
verhindern und damit zukünftig keine kom-
munalen Finanzmittel für die Sanierung der 
Amperbrücke in der Innenstadt aufwendet?

Sie haben hier eine Stimme.
 
 Ja Nein 

ERLÄUTERUNG BÜRGERBEGEHREN 

Setzen Sie ein Kreuz bei Bürgerentscheid 2, damit 
Ihre Stimme nicht verloren geht! Es wird ein Quo-
rum¹ von 20 % der Wahlberechtigten benötigt.

ERLÄUTERUNG RATSBEGEHREN

Setzen Sie ein Kreuz bei Bürgerentscheid 1, damit 
Ihre Stimme nicht verloren geht! Es wird ein Quo-
rum¹ von 20 % der Wahlberechtigten benötigt.

rot 0/95/96/0
blau85/45/0/0

¹ Ein Quorum ist die Mindestanzahl der benötigten Stimmen, damit ein Bürgerentscheid gültig wird. Wird bei einem Bürgerentscheid das Quorum nicht 
erreicht, entfaltet dieser keine Wirkung; die Abstimmung gilt rechtlich wie ein „Nein“ zur vorgeschlagenen Sachentscheidung.

ERLÄUTERUNG STICHFRAGE

Die Stichfrage entscheidet, welche der beiden Alternativen im Fall eines gleichzeitigen Mehrheitsvotums tat-
sächlich umgesetzt wird. Wichtig: Setzen Sie bitte auch hier ein Kreuz!


